
 

VERTRAG 
 

 
 

Soft-Partnerschaft 
 
Im Vermarktungsauftrag des Deutschen Minigolfsport Verbandes e.V. (DMV) wird zwischen der 
Minigolf-Marketing GmbH, Panzerleite 49, 96049 Bamberg, vertreten durch den Geschäftsführer 
Achim Braungart Zink, im Folgenden „MMG“ genannt, und  
 
 
.............................................................................................................................................................. 
(Name/Firmierung, Postadresse des Betreibers/der Betreiberfirma) 
 
.............................................................................................................................................................. 
(Name, Vorname des Ansprechpartners) 
 
.............................................................................................................................................................. 
(Adresse des Betreibers/der Betreiberfirma) 
 
.............................................................................................................................................................. 
(Telefonnummer und E-Mail des Betreibers/der Betreiberfirma) 
 
.............................................................................................................................................................. 
(Straße, Hausnummer, PLZ und Ort der Minigolfanlage) 
 
im Folgenden „Anlagenbetreiber“ genannt folgender Vertrag über eine MinigolfCard-
Premiumpartnerschaft geschlossen: 
 
1 Der Anlagenbetreiber erwirbt mit Abschluss des Vertrages das Recht, auf seiner Anlage 

MinigolfCards zu je 10,- Euro zu verkaufen. Pro abgeschlossenem Kartenantrag verbleibt dem 
Anlagenbetreiber ein Direkterlös als Vermittlungsprovision von 5,- Euro. 5,- Euro leitet er 
zusammen mit dem Kartenantrag des Hobbyspielers an die DMV-Geschäftsstelle des 
Deutschen Minigolfsport Verbandes (DMV) weiter. Die aktuellen Rahmenbedingungen für 
den Kauf einer MinigolfCard durch Hobbyspieler sind auf der Homepage des DMV unter 
www.minigolfsport.de/minigolfcard jederzeit nachzulesen. Plakate und Kartenanträge stellt 
die MMG zur Verfügung. 

 
2 Die Adressdaten der Minigolfanlage werden (sofern dort noch nicht vorhanden) in den 

Minigolf-Atlas auf der Hompage des Deutschen Minigolfsport Verbandes eingetragen und die 
Teilnahme der Anlage am Projekt MinigolfCard durch ein Symbol kenntlich gemacht. 



 

3 Der Vertrag beginnt mit dem Monat der Unterschrift des Anlagenbetreibers. Er wird für die 
Dauer von 12 Monaten geschlossen. Er verlängert sich um jeweils weitere 12 Monate, wenn 
er nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich bei der MMG gekündigt wurde. 

 
4 Mit dem Werbeschild für die MinigolfCard partizipiert der Anlagenbetreiber automatisch an 

der bundesweiten Imageförderung für Minigolf als familienfreundliche Freizeitbeschäftigung 
und altersunabhängiger Freizeitsport. 

 
5 Stellt die MM-GmbH das Projekt aus welchem Grund auch immer ein, stehen dem 

Anlagenbetreiber keine Regressansprüche aus der automatischen Vertragsbeendigung zu. Der 
Anlagenbetreiber wird in diesem Fall durch den DMV schriftlich informiert. Die Monatsraten 
entfallen ab diesem Zeitpunkt für den angefangenen Monat und die Folgemonate. Gebühren 
für zuviel gezahlte Monate werden erstattet. 

 
6 Der Anlagenbetreiber bestätigt mit seiner Unterschrift unter diesen Vertrag, dass die MMG 

und der Deutsche Minigolfsport Verband e.V. Daten aus diesem Vertrag unter  
 Beachtung der jeweils aktuellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen elektronisch 

speichern und für interne sowie die in diesem Vertrag vereinbarten Zwecke verarbeiten und 
nutzen darf. 

 
7 Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages als unwirksam erweisen, so 

werden hiervon die übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen 
Bestimmung/en tritt die Regelung in Kraft, die der zugrunde liegenden Absicht am nächsten 
kommt. 

 
8 Änderungen und Ergänzungen dieser vertraglichen Vereinbarung bedürfen der Schriftform.  

Ausschließlicher Gerichtsstand ist Bamberg. 
 
 
Folgende Leistungen aus dem Projekt MinigolfCard sind NICHT Bestandteil dieser Soft-Partnerschaft, können jedoch 
jederzeit durch den Abschluss der erweiterten Premiumpartnerschaft ergänzt werden: 
 

- jährlich Gutscheine von Partnerfirmen (pro Firma 20,- EUR, im Gesamtwert von mindestens 60,-, maximal 
100,- EUR pro Jahr) 

- Frei-Abo der Verbandszeitschrift des Deutschen Minigolfsport Verbandes e.V. (Minigolf Magazin). 
- Bezeichnung als Premiumpartner des Deutschen Minigolfsport Verbandes 
- Zertifizierung der Anlagen als weltweit zugelassene Turnieranlage 
- Exklusive Zusatzleistungen von DMV-Partner für MinigolfCard-Premiumpartner 
- Jährlich kostenfrei wahlweise 3 Pokale oder 6 Medaille aus dem vorhandenen Breitensportbestand der MMG 
- Darstellung der Anlage auf einer eigenen Unterseite im Minigolf-Atlas auf der DMV-Homepage 

 
 
................................................................  ................................................................ 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
 
................................................................  ................................................................ 
Unterschrift Anlagenbetreiber   Unterschrift Minigolf-Marketing GmbH 


